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Dienstgebäude 
Am Kolben 1 
40822 Mettmann 
(Lieferadresse) 

Telefon (Zentrale) 
02104_99_0 

Fax (Zentrale) 
02104_99_4444 

Homepage 
www.kreis-mettmann.de 

E-Mail (Zentrale) 
kme@kreis-mettmann.de 

Besuchszeit 
8.30 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Straßenverkehrsamt 
7.30 bis 12.00 Uhr und 
Do. von 14.00 bis 17.30 Uhr 

Konten 
Kreissparkasse Düsseldorf  
Kto. 0001000504   BLZ 301 502 00 
IBAN: DE 69 3015 0200 0001 0005 04 
SWIFT-BIC: WELADED1KSD 

Postbank Essen   
Kto. 852 23 438   BLZ 360 100 43 
IBAN: DE93 3601 0043 0085 2234 38 
SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
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Auskunft erteilt 

Zimmer 

Tel. 02104_99_ 

Fax 02104_99_ 

E-Mail 

Postanschrift:  Kreisverwaltung Mettmann · Postfach · 40806 Mettmann 
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Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Bebauungsplan:  Nr. 260 
Beteiligung gem.:  § 4 Abs. 2 
Bereich:   S-Bahnhof Hilden-Süd  
 
 
Zu der  o. g. Planungsmaßnahme nehme ich wie folgt Stellung: 
 
 
Untere Wasserbehörde: 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan.  
 
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
 
Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen 
den Bebauungsplan.  
 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Allgemeiner Bodenschutz 
Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
 
 
 

Ihr Schreiben 

Aktenzeichen 

Datum 

Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 

Wir sind das ne-

anderland 



 

 

 

 

 
 

Blatt 2 

 
 

Altlasten 
Für das Plangebiet liegen keine Erkenntnisse, Hinweise oder Verdachtsmomente zu Alt-
lasten, schädlichen Bodenveränderungen sowie dadurch bedingten Beeinträchtigungen 
vor.  
 
Die Hinweise und Anregungen meiner vorherigen Stellungnahme wurden im Bebauungs-
plan aufgenommen. 
Weitere Anregungen und Hinweise werden seitens der Unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Mettmann nicht vorgebracht.  
 
 
Kreisgesundheitsamt: 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 260. 
 
 
Untere Landschaftsbehörde 

Landschaftsplan:  
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- 
Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
 
Umweltprüfung/ Eingriffsregelung 
Der Bebauungsplan wird auf Grundlage des § 13 a BauGB aufgestellt. Für den Bebau-
ungsplan wird auf eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und einen Umweltbericht 
gem. § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB verzichtet. Der mit der Planung verbundene Eingriff in Na-
tur, Boden und Landschaft gilt gemäß § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB als bereits erfolgt bzw. 
zulässig. 
 
Artenschutz: 
Der unteren Landschaftsbehörde ist das Vorhandensein von Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten streng geschützter Tiere (und Pflanzen) im Planungsraum nicht bekannt. Die Plan-
begründung und die ASP bestätigen dies.  
 
 
Planungsrecht: 
 
Es bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan Nr. 260. 
 
Hinweis: 
Im Verfahren gemäß § 34 Abs. 1 und Abs. 5 LPlG habe ich mit Schreiben vom 17.08.2015 
an die Bezirksregierung Düsseldorf keine regionalplanerischen Bedenken vorgebracht. 
 
 
Im Auftrag  
 
 
 
 
Zellin 







Stellungnahme(n) (Stand: 28.08.2015)

Sie betrachten: 260 - S-Bahnhof Hilden-Süd (inkl. Park-&Bike-Plätze)

Verfahrensschritt: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Offenlage

Zeitraum: 13.07.2015 - 28.08.2015

Behörde: BUND OG Hilden

Frist: 28.08.2015 

Stellungnahme: Erstellt von: Claudia Roth, am: 27.08.2015 , Aktenzeichen: -

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrüßen ausdrücklich die Initiative der Stadt Hilden zur Sicherung und zum Ausbau der Bike-und-
Ride-Anlage am S-Bahnhof Hilden Süd.

Allerdings halten wir den vorgesehenen neuen Standort für ungeeignet:

Die topografische Anbindung an die Richrather Straße ist problematisch. Der schmale Bürgersteig liegt
über dem Straßenniveau, das Gelände selbst noch mal ein Stück darüber. Eine Erschließung lässt sich
nur mit umfangreichen Erdarbeiten erreichen, die aber dann möglicherweise den Bestand der beiden
Straßenbäume (Ahorn) an der Richrather Straße gefährden.

Alternativ müssten eine Rampe gebaut werden, die dann aber dazu führt, dass Radfahrer mit großer
Geschwindigkeit über den Bürgersteig in Richtung viel befahrener Richrather Straße die Anlage
verlassen. 

Durch Haus Nr. 14, Hecke, Straßenbäume und Brückenbauwerk ist die Ein- und Ausfahrt der
Abstellanlage schlecht einzusehen, was zu einer zusätzlichen Gefährdung der Verkehrsteilnehmer führt.

Das Gelände ist öffentlich schlecht einsehbar und unterliegt damit keiner sozialen Kontrolle. Schon
heute ist das nächtliche „Abräumen“ der Fahrradabstellanlagen in Hilden Süd durch professionelle
Diebesbanden keine Seltenheit. Auch kleinkrimineller Fahrraddiebstahl wird durch den „zweiten
Fluchtweg“ zur Schützenstraße begünstigt. Das absehbare Risiko, Opfer eines Diebstahls zu werden,
wird die Akzeptanz der Anlage erschweren und damit ihre zugedachte Nutzung verhindern oder
zumindest erheblich einschränken.

Schließlich ist die Lage denkbar ungeeignet. Der Vorteil, dass beide Aufgänge zum Bahnsteig Hilden
Süd in direkter Nähe zur Anlage liegen, wird durch den Nachteil aufgehoben, dass in drei von vier
Pendelrichtungen (785 Richtung Düsseldorf, S 1 beide Richtungen) die Richrather Straße überquert
werden muss. Da diese viel befahren ist, wird eine geplante, aber noch immer nicht realisierte
Fußgängerampel lange Wartezeiten haben.

Wir bitten daher zu prüfen, ob der Bau der Anlage nicht doch auf dem Flurstück 590 (ehemalige
Tankstelle, Autoverleih) oder der böschungsnahen Teilfläche des Flurstücks 859 (ehemaliges
Möbelhaus) realisiert werden kann.

Für den Fall, dass die Anlage gleichwohl gebaut wird, bitten wir, vorhandenen Baum- und
Strauchbestand zu erhalten (Hecke, Obstbäume).

Zur Sicherung der vorhandenen Anlagen bitten wir dafür zu sorgen, dass diese nicht nur städtebaulich,
sondern auch im Bestand erhalten werden. An beiden Anlagen gibt es Probleme mit der
Regenwasserableitung (an der Hagelkreuzstraße steht Wasser auf dem Flachdach, an der Talstraße
läuft die Regenrinne an beiden Seiten des Daches über). Die Fahrradständer an der Talstraße sind seit
jeher vollkommen unpraktisch und bedürfen dringend eines Umbaus. Auch hier sollte die Stadt Hilden
ihr Bemühen um ein fahrradfreundliches Klima erkennen lassen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Roth 
Sprecherin BUND OG Hilden
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Krabbenburg 29
40723 Hilden

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: -
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